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Ersatz defekter oder offener Schachtdeckel in der landwirtschaftlichen Nutzfläche 

Pflanzenschutzmittel können durch 
Abschwemmung oder Abdrift über defekte oder 
offene Schächte im Kulturland in ein 
Oberflächengewässer eingetragen werden. In 
vielen Fällen übernehmen solche Schächte in der 
landwirtschaftlichen Nutzfläche (LN) keine 
Funktion der Entwässerung, sondern dienen als 
Kontrollschacht. Um das Risiko, dass PSM über 
diese Schächte in ein Oberflächengewässer 
gelangen zu reduzieren, sollen defekte oder 
undichte Schachtdeckel innerhalb der LN dort wo möglich durch vollständig geschlossene Deckel 
ersetzt werden.  

Der Kanton Thurgau unterstützt ab 2023 dieses Bestreben mit der Aktion "Jeder Tropfen zählt - 
intakte Schachtdeckel in der landwirtschaftlichen Nutzfläche" und beteiligt sich finanziell am Ersatz 
defekter Schachtdeckel in der LN durch vollfunktionsfähige geschlossene Deckel.  

Rechtliche Grundlagen 

Im Bundesgesetz über den Schutz der Gewässer (Gewässerschutzgesetz, GSchG; SR 814.20 
vom 24. Januar 1991) ist der Umgang mit Risiken bezüglich des Gewässers geregelt: 

 Art. 6, Absatz 1 und 2: Es ist untersagt, Stoffe, die Wasser verunreinigen können, 

mittelbar oder unmittelbar in ein Gewässer einzubringen oder sie versickern zu lassen. 

 Art. 27, Absatz 1: Böden sind entsprechend dem Stand der Technik so zu bewirtschaften, 

dass die Gewässer nicht beeinträchtigt werden, namentlich nicht durch Abschwemmung 

und Auswaschung von Düngern und Pflanzenbehandlungsmitteln.  

 Reglement Aktion "Jeder Tropfen zählt – intakte Schachtdeckel in der 

landwirtschaftlichen Nutzfläche" vom November 2022 

Finanzielle Beteiligung durch Kanton Thurgau 

Der Kanton Thurgau beteiligt sich mit CHF 100 pro ersetztem Schachtdeckel. Die finanziellen Mittel 
stammen aus dem Pflanzenschutzfonds. 

Voraussetzungen 

Voraussetzung für eine finanzielle Beteiligung ist der Ersatz eines offenen Schachtdeckels, eines 
defekten geschlossenen Schachtdeckels oder der Ersatz eines Schachtdeckels mit offenem 
Pickelloch durch einen komplett geschlossenen Deckel (ohne Pickelloch) innerhalb der 
landwirtschaftlichen Nutzfläche. Als Voraussetzung gilt eine intakte Schachtfassung, deren 
Verantwortung dem Eigentümer/Bewirtschafter der Parzelle obliegt.  

Abb.: defekter Schachtdeckel eines Schachtes ohne 
Entwässerungsfunktion. Auch offene Pickellöcher bergen 
ein Eintragsrisiko. 
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Teilnahmeberechtigung 

Teilnahmeberechtigt an der Aktion sind Bewirtschaftende von landwirtschaftlichen Nutzflächen im 
Kanton Thurgau, welche Beiträge in den Pflanzenschutzfonds entrichten.  

Zeitraum 

Die Aktion "Jeder Tropfen zählt - intakte Schachtdeckel innerhalb der landwirtschaftlichen 
Nutzfläche" startet im November 2022. Im Rahmen der Aktion sollen in einem ersten Schritt 1000 
Schachtdeckel ersetzt werden.  

Vorgehen 

Die Prüfung und Bewilligung einer finanziellen Entschädigung am Ersatz von defekten oder offenen 
Schachtdeckeln obliegt dem Pflanzenschutzdienst. Eine korrekte Umsetzung wird stichprobenartig 
durch die KOL kontrolliert.  

Der Antrag für finanzielle Unterstützung wird mithilfe eines Antragsformulars dem 
Pflanzenschutzdienst gestellt. Dieses sowie weitere Informationen sind zu finden auf der Website 
des Pflanzenschutzdienstes Kanton Thurgau: www.arenenberg.tg.ch  Beratung Landwirtschaft 
 Pflanzenschutz. 

Weitere Auskünfte 

 

Florian Sandrini 

Leitung Pflanzenschutzdienst 

+41 58 345 85 17  
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Tipps zur Umsetzung 
 

 Das Einbetonieren der Schachtfassung verhindert Schäden am 
Kontrollschacht durch Maschinenarbeiten 
 

 Um das Beschädigen von Schacht bzw. Maschinen zu verhindern, ist 
zudem eine Aussparung rund um den Schacht von ca. 2m Breite 
empfohlen (z.B. Einsaat mit Wiesenmischung)  
 

 Bei defektem Schachtringelement: Kranz ersetzen und einbetonieren 
 

 Auf genügend Radlastkapazität des Deckels (Vollbetondeckel oder 
Metalldeckel) achten!  

 

   
Reparierter und einbetonierter 

Schacht. 

Aufgesetzter, voll befahrbarer Schachtdeckel aus 

Beton. 

Rechteckig einbetonierter GUBE-Deckel mit 

geschlossenen Pickellöchern. 

 


